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26. Jahrgang Breslall, den 10. Oktober 1928

Die Physiognomie des deutschen ',Hauses
VOll t1errnann Sörgel, MÜnchen.

(Aus dem ,.Iiandbuch der Architektur", Gebhardt Verlag, Leipzig.)
1. Zeitlicher Hintergrund.

, WQhlauf, Jasset uns he.ruicderfahren und ihre Kunst! Keine. Zeit hat soviel über KUlIst geschrieben, keine Zeit

: :  e s ;=   stve       , tI, daß kC,iner d:"; ko mte so sehr al1en historischen Stilen gerecht  verden. Kaum eine. 1. Mose 11,1. ZeIt hat aber trotz starker Produ tivität, trotz größtem Kunst
betrieb eine so J{eringc DurchschnittsquaJität ihrer Werke aufzu
weisen wie die Gegenwart. Im Grumte ist das ganz logisch und
selbstverständiIch: denn jede Zeit hat die Kuust, die sie verdient.
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b . Soziales Chaos.
Wie beim Turmbau von Babel ist auch heut die Sprache der

Menschetl verwirrt. \-Vahia wir blicken hcrrscht die Richtungsn"
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losigkeit, die Vcrfrrrllng der Geister, dcr Empfindungen und der
Sinne. Bei aller Ehrlichkeit, ja Klarheit vcreinzelter KuJtllrträger
cndbt das Gesamtbild dcr g;e etIwärtjgell KuIturwcIt ein Chaos; es
fehlt die R.esonanz dcr Gesamtheit. Nicht eine einheitliche VleIt
anscllaLll!I1g, sfludcrn lwgezühltc \Vc!tanschauungsproblemc, nicht
e::ine überragende modefne Philosophie. sondern ilIs Uncudliche
differenzierte philosophische Meinungen lllId auf Sondergebiete :lII
gewandte Theoricn, nicht eine Hbcrzcugende Religion, sondern ein
Dutzend neuer Propheten, !licht eine sieghaft stil gebende Kunst,
sondern viele K1.Il!strichtungen und Programme bestimmen den Zeit
geist, kämpfcn nnI ihr Daseiu und dräugen immer mehr zur bllIIten
schwächlichen Vielfältigkeit, statt znr eindeutigen starken Einheit.
Auf dem IiiiJtcrgrund einer sozialen Zersetzung spielt sich eigentlich

nur d c Theorie des Lebens - nicht das Lebcn selbst   ab, und
der "hochstehcnde" Mensch hat bald LacheIl und Weinerl verlernt
über der _ Psychologie. Bei gesteigertem Subjektivismus, gestei
gcrtcr Differenzierung ist der Mensch der Zuschauer, Betrachter 
gleichsam dcr "Refcrcnt" scines Leben:; gcwordcn. Al!ch in der

Die Viclfältigkeit des alh.;cmeinen Lebensausdrllckes ist auch
dem moderneIl Wohnhaus im Gcgensatz zn dem frÜherer Zeit
epochen eigentÜmlich. Die Vergangenheit schaiite gleichsam
anon:YlU; die Zeit selbst, oft Jahrhunderte, haben ,l;ebaut. Jene Zei
ten waren in sich geschlossen, hatten ein e dominierende \VeIt
anschauI.ing, ein e n leitenden Grundrhythrnlls. Es galt das \Von
Homcrs: "eTa ZQI(f'f.POU iW:;Q/', umI uer ganze Zeitgeist \\'ar auf
ein e 11 Nenner zu bringen. Aus dem allgemeinen Lebe-IlsbcwuJH
sein entsprang als etwas Unbeabsichtigtes, Selbstverstündliches der
Stil. Ihn kann man nicht schaUen wollen; man ka'n[J Ihn iiberhaupt
nicht wollen. Er ist da oder er ist IIicht da; deuII er ist als Phä
nomen naturhait und notwendig. Zugleich ist er wied rum nur die
nandschriit einer Zeit und ist mit dem Wesen der Kunst an sich
nleht identisch. Er ist vielmehr das Kleid, in welchem eine Zeit er
scheint. Der Mangel eines cinheit1fchell Kleides, einer Tracht. ist
kein Beweis für den Mangcl an Per 6IlHch!cc!ten, und wenn un:;ere
Zeit kcinen Stil hat, so bedeutet das picht. sie habe keine Kunst,
sic habe keine großen Kilnstler. Es bcdc\ltct vielmehr. sie entbehrt
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der großen \Verkeinheit, des ZusanHHenhanges aller Dinge und :Er
sC)J(;,inntl&etl. Sie ist nicht diszipliniert genug, um das eitle Ich des
einzelnen Schaffenden zu überwinden, um zu einer ObjektivienlIlg
allgemeiner GuHigkcit sich durchzurin en, sondern sie bleibt im
kleinJicl1en l11dividua!isrr1l1s stecken.

KÜnstlerischer Individualismus.
Atll1110dernen Wohnhausbau isl dicse Behauptung ohne Schwie

rigkeit aufzuzcigcn. Abgesehen von delI viele 11 Bauten, bei denen
e  ::.ich von vomhcrcitl um wertlose. weil mißverstandene Nach
ahmuru!:en handelt, lassen sich einc .Ranze Reihe beabsichtigter Rich
tungen I!nd unter:-:;cheiden. Nur verhäItllismä:ßig' sehr wenig

WohnhausformeIl können auf die individuelle
Note verzichten lmd legitimieren sich libcrzeugclId als naturhaft ge
wachscne Typen der Zeit. Statt auf dcn tiefstcn Urgrund, auf das
\Veseu dcr sich aus dem Wohnhaus ergebendcn Architektur
znriJckzll>j:chen, Sllchen die Meisten immcr irgendwie au Hallende,
die Aufmcrksamkeit aui ::.ich ziehende t'onnen, oder doch wenig
stens FonnzusammeIlste1!11l1gCn zu hnden. Man merkt die Absicht,
llnd das verstimmt. UHd statt eitles einheitlichen Gesamteindruckes
zeigen unsere Städte eine schreiende Diskrepanz in ihrer AIJiage
l!t1d Physiognomie.

Welche Spaltungen Jassen sich innerhalb der versehiedencn
Richtungen lind AuffassungcIl erkennen! Wie viele IiandschriftctI
zcigt das aufgeschlagcne Bach cincs modernen Stadtteiles! Die
:Einen bauen nach dem Schlngwon ,,von ]nncn nach Außen" (und

502 --

Aus   'V(]hoh:iuser \OD HennlllUl
Sörgf'l, Miincheu
GehhanJts Ver!a!! r.eip1jg

kommen schließlich so weit, jede Zigarrenschachtel in der Fassade
auszudrücken). Dic Anderen mfen um ekehrt: "Von Außen nach
Innen" und vergewaltigen der "Idee dcr äußeren :Erscheinung:" hal
ber auch den inneren Kern des Hauses zu cinem mehr oder wenigcr
starren Schema. Die modernen, in ihrem Einfluß nicht zu unter
schätzenden IiolJänder spalten sich in solche, die Technik und Ma
terial in dell Vordergrund steHen und soIche, die sehnsuchtsvoll dd1'
alte Romantische mit neuzeitlichen Mitteln ausdrücken wollen. Das
Hauhaus in Weimar, jetzt Dessau, will in Verfolgung einer an sich
ethischen, ehrlich guten Idee deo "klaren organischen ßanleib"
schaffen; praktisch betrachtet bringt es aber keiu Leitmotiv in die
allgemeine architektonische Jahrmarktsmusik. Aufgaben, wie sie
sich das Bauhaus und jede einzelne dcr vielen Richtungen stellt, sind
insofern WidersprÜche in sich selbst, als diese Aufgaben nicht der
Einzelwille, nicht die Sondergruppc odcr Spezialschnie, sondern nur
die Zeit mit an ihren kultureJ1cn Potenzcn löscn kann. Es handelt
sich im Grunde überhaupt nicht um "Aufgaben," ProgrammsteIlun
gen und deren :Erffi.l1ung, sondern um autonomc Ausdrucksforrnen
einer Zeit, die entweder mangeln oder jenseits von Wollen und
Nichtwollen schicksalhaft iu crschei Dung treten. Um sich dessen
klar bewußt zu werdclI, versenke man sich in den Geist einer
Straße aus der Stadtbaukunst dcs Barocks, der Renaissance oder
des Mittelalters, verJdciche damit eine Straße der jüngsten Ver p
gangenheit und ergründe daraus die unermeßlich weitverzeigten
Ursachen dieser Verschiedenheit.

2. Ocr tl ich er Hintergrund.
Zu diesen zeitlichen ßestimml1ngsfaktoreu des heutigen Wohn

hausbaues kommen noch örtliche Bcdin thciten die zu seiner Cha
rakterisierllng wesentlich :-:;illu. Es sind soIch  aIJg;meinercr Art,
die im lLnd solche besonderer Art, die in uer begrcJl:> ten
Situation, im loci, begrliudct liegeH.

Nationale Eigenart.
Man kann die Architektur niemals mit einem absoluten WertR

maßstab messen. Mal! kann von einem Bau nie gSi1Z aIl.!!.cmcin
behaupten, cr sei schön oder er sei nicht schön. Sondern man muß
Immcr uazufügen: "Dieses Gebäude ist Wr das Rem des 16 Jahr
hundert<; der rnbe rifi architektonischer Schönheit, jcu..:!' Palast fÜr
Nordspanien im friihen Mittelalter usw. usw." Eine absolute Typj

J;Jht (;<; Ilicht, sondern eitI Bauwerk iSt - abgcsehcn von
der - imtncr nur in diesem oder jcnem Lande berechti,rt
\Vährend ilJan z. B. die Stierkampf.gernäldc e.it.:es Goya auch
Norden verstehen u'Jd g-euießen kann, während ,eine Statue Dona
teilo's anch <luf c:inem df tltschen StadtpJatz wirkt, ist da. cgclI dic
ArclJitcktl1r J.:"ebunden besondcrs der Wohnbau gant u1ld .QJr
mH dem Hoden Mall darf ihn nicht Übcrtr:H en wie
chr GemäJde oder einc Pla<.,fjk. :Eine ägYPtische Pyramide ais 11Cf
di ehes Grab wirkt ein muhammcdauischer SakrJlb,lJI t:Jn
KcwnJrdelt jn einc Zfg"arettct1fabrik ist lächerlich !Ind die
rassischcn KhdlcJI iu der Schweiz mutcr! wic nIIllatürlicI;c Trcibp

an. Abcr auch solchen Bauten, welche mehr oder
aus fremdcn Sti!forll1ctl ius tIcimatIic!Je uminstrumeuthorl

siHd, haftet eil! gewisses Unbehagcn des Gewaltsamen an. DCl1tsclre
.,VH1ea" im SChwcizcrstiI, haycrische Landhäuser in Schwarzwälder

Maskerade, preußische Jiolzhäuscr mit skandinavischem Aufputz
USW. sind aJle - wenn sie auch sonst ganz praktisch gebaut sein
mögen - architektonische Salontiroler. Sogar die Uebertragung
einzelner Bauteile bleibt ein Wagnis. Keine noch so wertvoJIen
Perserteppiche, Zelte und Baldaehinc über Ottomanen seldschuk
kische Waffen und vergitterte lfaremsfenster können' dem Nord
länder in seinem Heim die Ueppigkeit des Orients vortäuschen. Es
ist aber bezeichnend, daß man z. B. In den größten Teppich
.geschäften Deutschlanqs wohl eine riesige Auswahl von Orienta
lischcn Teppichen vorfindet, ein besserer Teppich deuts.cher Art und
Herkunft fÜr einen bestimmten Zweck jedoch meist erst geknupft
werden muß.. Das Auge ist leider recht empfindutlgslos dafür, daß
ein Perserteppich als raumbildcndes Bauelement in seinen Farben
und s,einer Ornamentik, iu seinem ganzen Charakter und seiucn
lferstelIungsbedin ungclI eitle durchaus anderc Welt ausdrückt, die
ill einer nordischen Wohnungseinrichtung fremd wirken muß.

Das Wohnbaus des Nordländers mtlß naturgemäß in der Idee
schon ein anderes sein wie das des Südländers; denn nicht nur
das Klima, sondern auch das ganzc Leben, das sich innerhalb der
Wohnungcn abspielt, ist voJIkommen verschieden. Das Balls im
Gebirge untcrscheidet sich von dem der Tiefebene wie die KlciduIIg
ulld Tracht ihrcr Bcwohncr. AUes das wird heute aus Neuerungs
und AbwechslungSSllcht, aus :Eitelkeit und Sensationsdrang- nicht
immcr genilgend beachtet. Dcr Deutsche hat bekanntermaßen eine
Vorliebe fürs Ausländertum, richtet sein eu Salon g-crn im Louis
XVI.-StiI ein, das Speisezimmer muß englisch seIn, als Trinkstube
kauft cr sIch ,eine friesische ßaucrnhauseinrichtutJg' samt Plafond
und Vertäfelung. Wie unsinnig dicse garnlcRt so UI,lgewohntcn Er



- 503 --

Straßenbild ans Schf;lIeberg

sC3einungcIl im Grunde sind, wird sofort klar, wenn man sich vor
stellt, ein Medicäer habe in einem maurischen Dampfbad gebadet,
in einem ägyptisch-assyrisehcn Palmengarten getrunken oder in
einem chinesischen Gartenhäuschen geliebt!

Genius Iod.

In aUen fragen und Zwcifcln. wie weit man sich fremden Ein
flüssen und der "cupiditas rc rum l1ovarum" hingeben dürfe, spricht
letzten Endes der Geist der OcrtJichkeit, der Genius lor;i, das ent
scheidende Urteil. Es ist Sache des künstlerischen Taktes, sich der
],esonderen örtlichen Situation. nicht nur nach den verschiedenen
Verhältnissen von Staut und Land, von Mtethalls und Eigenhaus,
von Reich uud Arm usw. anzuschmiegen. sondern dabei auch die
J:igcl1art der umg-ebcndc-n Atmosphäre möglichst zu berücksichtigen.

Die Macht dieser Atmosphäre ist oft :::.tärker und ausdrucks
kräftiger als aufwendige Haurnat<:rialien. oberflächlicher Schmuck
oder aufdringliche StiJformcn. Oie vom Genius loci ausgehende
Stimmung kann erhöhen, was an ab oJutem \Verte niederer steht,
uIld erniedrigen, was an sIch groß und schön sein mag. Das Sterbe
zimmer Goethe's z. B. und die Dachkammer, wo Schiller krank ge
legen hat, erscheinen an sich uninteresant; ihrc Bcziehungen znr
Geschichte aber machen gerade dieses "Nichts" zu cltlem Erlebnis.
\Verln dagegen am Sountaj:'; iu London die Kirchenglocken durch
die vcrödete riesiJ{e City läuten, dann erscheinen die gähnenden
Straßen recht  c1:Iäbig; denn sie passen nicht zu sonntäglicher
\Veihc. Die Häuschen im kleinen Kirchdorf dagegen bekommen beim
Ertöncn der Sonntagsg:locken etwas erhebend Feierliches. Solche
Beispiele lassen sich nach Beliebcn \'ermehren. Sie zeigen. \vie
wichtig es ist, auf die lokalen Still1mungswerte einzugehen.

Deshalb ist es verfehlt, wenn der Architekt mit seinem Neubau,
den er ganz bcsonders interessant gestalten wiI!, in eineT Straße

. U : \VObDb1iu ('r _on H rm nrr Sorgd_
"\Junche!l
Gebhardt  "erlag Leipzig

oder auf einem Platz einen neuen Ton an ch!ägt. :Cr bringt jn uen
schon bestehendeIl Akkord nur eine leidige Disharmonie. Jeder Mu
sikcr weiß, wie er. eincn uIlvolIstämligen Akkord ergänzen oder
einen voIlstäm1i en erweitern darf. Doch der Architekt ist sehr oft
nicht zufrieden damit, ctwas SChOll Bestehendes sinngemäß weiter
zugestalten. Er will es übertrumpfen, eiIlen lIeuen Klang zum altcn
dazukomponieren, und so sind unsere übcriIlstrumcntierten moder
nen Stadtviertel ent"'tanden. Die form an sich spricht noch nicht,
sie hat erst Anspruch auf künstleriscbc Gestaltung, wenn sie kon
form ihrer Umgebung wird. \Vjc oft wird. z_ B. ein an Ort und
Stelle schönes Portal k.opi rt und \vfrkt an seinem netten StandOl-t
verfehlt. Die isolierende Photographie des Portals ist viel1cicht sehr
reizvoll und gut proportioniert, ahcr im räumlichen Rahmcn wirb
es derb oger zu kleinlich. Dcr Formcharakter muß der StimITtltnl;
des Ortes entsprechen. muß der f.tgenart der Oertliehke.it Ausdruck\'erIeihen lIud sie steÜ:;ern. 

AUes das sind Selbstverständlichkeiten, die hicr nur ciIlle (I.'nd
angedeutet werden sollen, um dcn Zustand und Ausdruck des aeu
tÜren \:Vohnhausbaues, wie er sich im Großen und G3.riZell ;:km
Aug-c dar ietet. zu charakterisieren. Neben seinen zeitlichen IInJ
örtlichen Bcdingtheiten ist es aber vor a1!eru die Geschichte die
historische Entwickl I1g, welche  einer Physiognomie den Ste:l1pel
aufgedrückt hat Deshalb süll sich hicr ein knapper, skjzzenhafter
Entwicklungsgang- des del11schelI \Vohnhauses, der gleichsam in
einigen Kilometersteinen an die Haupttypen der Vergangcnheit er
innert. anschließen. Die g-eschfchtlich traditioIJcHe Herkunft und Ab
stammun  mit ihren fremden Einflü:ssen von andcrcn Ländern bilden
im Stammbaum des deutschen Wohnhallses die liaIlPt- und Mittel
wurze1. d. h. sie hcdingcn die eigentliche B1tllbeschaffenheit: wäh
rend zcitliche und örtJiche Modifikationcn der Gegenwart rodir den
momentancn Ackerboden darstelIen, auf dem der Baum wUchst.
(Siehe Schema des .,Stammbaumes".)

Das Städtebau gesetz
Vortrag dcs Herrlt Senator Stadtbaurat EI kar t.

\Nie Sie wissen, besteht bis jetzt kcin eigentliches Städtebau
gesetz. Die Arbeit auf diesem Gebiete vol1zicht sich auf Grund
einer ganzen Reihe verschiedener Gesetze, die unabhängig Yon
einander zu vcrschiedenen Zeiten erlassctl sind. Das wichtig::;tc da p
von ist das FluchtIillicngesetz vom Jahrc 1875. Daneben kOlllfi1cn
außer einigen anderen Gesetzen bauptsächHclt noch in Betracht die
BauvorscJtriiteu, dic als Po!izeiverordtlungen erlassen werden und
das Verunstaltungsgesetz vom Jahre 1907, das in Form VOll Ons
statuten zur Anwendung kommt. Das FluchtliI1iengesetz ist iHl Jahrc
1918 durch das \Vohuungsgesetz ergäuzt wordclI. In dieser cr!{an
zung könnel) wir den ersteu Versuch zU cinem Städtebaugesetz
sehen, alJerdings nur für das Spezialgebiet des Wohnungsbaues. Da
sich diese Ergänzung allf ein Tcilgebiet beschränkt, so ist es nicht
zu verwundern, daß schon kurze Zeit nach Erlaß des Gesetzes den
Gemeinden Ergänzungcn, allerdings ohne Gesetzeskraft, zugingen.
Bcdeutsam ist in dieser tiinsicht der Erhlß des Preußischen Mi
nisters für Volkswohlfahrt vom 1. September 1921, durch der! dic
Gemeinden angewiesen werdcn, .SiedJungspläne aufzustcllen, also
von Plänen, die nicht IIIIr die ErrichtlIu.\( von Wohnungcn. sondern

Hannovcr, gehal'en <tUT dcm Hmmo\.crsche'l Siäd e'a!:;c.

die gesamten 13csiedehlugsIragen eines Gebietcs regeln  olleIJ.
Dieser Erlaß ist der Vorläufer zu dem 50gcnantltC!1 Referenten
entwurf des Städtebau;csetzes, der im FrÜhjahr 1925 der Oeff lIt
1ichkeit zur Stellungnahrnc ulIterbreitet Wltrdc; Soweit ich heute
zunickschauend feststellen kann, ist die:.er 'Entwurf dama1s all
gemein begritßt und zustimmcnd aufgenommcn worden, CS wtIrdt
anerkannt, daß cr die jetzt zcrrissene Gesetzgebung; zusammen
zufassen versucht ulId dcn neuzcitJichen Eriahrungen auf dem Ge
biete des Städtebaues Rechnung tragcn wilL Gegcn Einzelheiten
wurden allerdings sofort Bedenken geäußert, \"or alh m nahmen uil:
Preußischen Städte durch den Städtetag t.:it101iitig g-egcn dic Ein
griffe tu die Rechte der Selbstvcf\\'aJtulIg Src1!ung, die sich aus
\'te]ell Stellen des Entwurfs crp;aben. Dcr Städtetag machte e-in
.gehende Vorschläge und matl hätte daß bei der Ncu
aufstellung des. Gesetzcscniwurfcs \veHgeheIldc
Benlcksich1igung findclI wÜrden, da schlicßlich d<,s Gesctz nacn
dem \Vortlaut dcr BegrÜndung eine Stiitlt.: und Hilfe für die Städte
sein sollte. Aber dcr dem Landtage vorge!e$;tc Gesetzentwurf war
in dieser Hinsicht einc  ruße EnttUusthl1!lg. Es muß daher an



genommen werden, daß anßer dem Gutachten der Städte noch an
dere Gutachten vorJagen, die mehr Gehör fanden, da sie den im
Staatsrniuisterium herrschenden Anschauungen offenbar mehr ent
gegenkamen. Diese Vermutung wird durch die weiteren Beratungen
im Landtage unterstützt, bei denen die Tendenz, die Rechte der
Selbstverwaltung zu beschränken, immer mehr überhand nahm. Der
Gesetzcntw!lrf hatte schUeßIi<;h in zweitcr Lesung eine Ge<;talt an
genommen, so daß die preußischen Städte ihn eInmütig ablehnten.
Es kam schHeßJich so Weit, daß dcr Städtetag erklärte. deI! alten
unvollkommenen Zustand einem Gesetz vorzieheIl zu woBen, das in
zahlrcicheII fäi1en die Knebelung der Selbstverwaltung auf eincm
der wichtigsten Arbeitsgebiere mit sich bringt. So gelang, es in
letzter Stundc, die dritte Lesung zu verhindern, aber wir diirfen uns
keiner TäuschuIlg hingeben, es ist bisher nur ein Aufschub, noch
keine Aenderung erreicht.

Daher ist es notwendig, daß sielJ die Städte erneut llnd ein.
gehend mit dem .Entwurf hefassen. Sie miissen, das, was ihnen an
dem F.ntwnrf verwerflich erschcint, herausschälen und die A1J
gemeinheit, die Regierung und 'die Ahgeordncten 'davon überzell eIJ,
daß dic Mißachtung der Rechte der Selbstverwaltung gerade auf
diesem Gebiete die verhängnisvollsten Folgen fiir die' Zukunft haben
wird, nicht nur für die Gemeinden, sondern auch für den Staat
selbst. Ich begrüße es lebhaft, daR der Vorstand des Hannoverschen
Städ!etages auf seiner diesjährigen Tagung das Städtebaugcsdz
Zllr Diskussion stellt, in der Erwarhmg, daß diese Beratung mit dazu
beiträgt, dje gesetzgebenden Stellcn von der Unmöglichkeit der
JetzLzcn fassung zu überzeugen.

Welche Bedenken sind nun im einzelnen gegen den Gesetz
entwurf zu erheben? Ehe wir diese Frage beantworten, wird es gut
sein sich vorher darüber klar zu werden, wie sich heute das Ver
fah!' n abwickelt, um bei der Besprechung des neuen Gesetz
entwurfs ohne weiteres etwake VerschIechterungen feststeHen zn
können, Wie ich schon gesagt habe, vollzieht sich die städtebau.
liehe Arbeit hauptsächlich uach dem Fluchtliniengesetz. In 20 kurzen
Para. raphen regelt dieses Gesetz in knapper, verwaltungstech
nisch vorbildlicher FOrm die Materie. Das Gesetz besTImmt kurz
und einfach, daß die FestIegung von fJuchtlinien für Straßen und
Plätze Sache des Gemeindevorstandes ist, im Einverständnis mit der
Gemeinde. unter Zustimmung der Ortspolizeibehörde. Letztere kann
die festsetzung auch verlangen, jedoch nur dann, wenn die von ihr
wahrzunchmcnden poJizeiJichen RiJcksichten dieses erfordern. Auch
die Zustimmung darf nllr aus polizeilichen Rücksichten versagt wer
den. Können sich Gemeinde und Ortspolizei nicht verständigen, so
beschließt auf AnsI1chen der Kreisausschuß, in Städten der Bezirks.
ausschuß. Beschwerde ist bei der nächst höheren Körperschaft der
Selbstverwaltung, aJso in dem einen Falle beim Bezirksausschuß, in
dcm anderen beim ProvinziaJrat zulässig. Wir sehen, verwaltungs
technisch eine klare I egehIlIg ohne Zwangsmaßnahmen, unter WalJ
rUl1g der Rechte der Selbstverwaltung. Das Staat intcresse wird
auf das polizeiliche Gebiet beschränkt. Soweit andere Staatsinter
essen in Prage kommen, hat die Ortspolizcibehörde dafür zu sorgen,
drlß die be{eHigten Behörden rechtzeitig j);ehört werden. 'Wird ein
Plan beschlossen, so ist er öffentlich bekanntzuReben. :Einspriiche
sind zulässig, über die, faBs eine EInigurH!." nicht stattfindet, die
seIben Instanzen in demselbcn Verfahrcn eIltscheiden. Nach er
foh2:fer Festsetzung ist für die Gemeinde das Recht der Enteignung
und des Bauverhots g-egeben. Das Ge::;etz rcgelt diese Rechte in
einig-cn wenigen Worten. Mit die Wichtigste Bestimmung des Gew
setze<; ist dabei das Recht der Gemeinde. das Bauverbot für \V oh
nungen an allen, noch nicht Zllm Anbau fertigen Straßen al1SZlI
sprechen. Durch dieses Bauvcrbot wird es der Gemeinde ermög
!ic11t. die Bebauung Im Tt11eresse der AJli':emeinheit, so wie sie wirt
sc11aftJich crwilnscht und zwcckm ßi.z ist, 'Zu reg-cln. Es ist bedeut
sam. daß dicse eh!cl1tliche städtebauliche Arbeit verwaltuni':stech
nlsch in dcr ne "'tivcJ1 ßeEHJ2"UIlZ crfalH wird lIIld daß die Entschei
dUIJK der Gemeinde in diesem Punkte endzü!tig ist. Eine Be
schwcrde hJerJ're2"en gibt es nicht. Der GesetzReher hRt dieses
hcwulH In dem Bestreben ge18l1. in diesem wichtizeu Punkt die freie
Sc1hsthe<;timmutIg der Gemeinden durch keinerlei andere Faktoren
zu heeil1f!ussen.

AllerdinJ!s :iiIt das Bauverbot, nur für Wohngebäude. Diese
Jetztere Beschränkung hat sich in dcr Praxis nicht bewährt, da IJier"
durch sehr häufig städtebauliche Absichten, die im Interesse der
AlIzemcinhcit erwünscht warCJJ, über den Haufen geworfen wurden.
Mau denke z. ß. daran, daß die Stadt eine GrtillfH.iche mit Riick
sie1] auf die nJlg-cmci!Jc Bebauung irgcndwo fOr niHig hillt, sie aber
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noch nicht fluchtlinienmäßig festlegen kann, da die Vorbedin ungen.
z. B. die Vermessung oder der Bebauungsplan noch nicht weit
genug vorgeschritten sind, so kann bisher auf dicsem Gelände jeder
zeit ein ,g:ewerbJieher Betrieb, etwa eine Fabrik, solange er keine
Wohnungen enthält, errichtet und dadurch die ganze Absicht der
Stadt zuschanden gemacht werden. In. der Fragc dcr J:litschä
digungen, die sich bei etwaigcr Beschränkung auS: diescm weit-
gehenden Banverbot ergeben, ist das alte Gesetz gleichfalls außer
ordentlich kurz und knapp. Einc :Entschädigung tritt nur in den drei
bekannten fäHen ein, die jedem Fachmann geläufig sind und die ich
hier nicht näher erwähnen hrauche. SchJießIich wird noch die finan
;dclIe Seite der Stadterweiterung behandelt. Danach ist die Gc
meinde -bercchtigt, bei Neubautcn an unfcrtÜrcII Straßen AnHeger
bciträge bis zur lfäIfte der Straßenbreitc, jedoch im EinzelfaIlc
nicht übcr 13 Meter, zu erheben. Auch hier gibt es gegen die Ent
scl1eiduug der Gemeinde keine Beschwcrde. Bei Fluchtlinien, die
über die Gemeindegrenzen hinausgreifen, i;::-stlmmL das Gesetz kurz
und bündig, daß sich die Gemeindevorstände zu verständigen haben.
Kommt eine Verständigung nicht zustande, so beschließen die früher
schon erwähnten Körperschaften der Selbstverwaltung endgÜltig.

Das alte Fll-1chtJinicngcsctz hat, wie wir sehen, die Festlcgul1.'!,"
von Baufluchtlinien in ganz eindeutiger Weise im Sinne der Selbst
verwaItun  geregelt. Der :Einfluß des Staates ist auf poJizeHiche Bc
hinge beschränkt. Der Beschwerdeweg ist auf das äußerste Maß
eingeschräukt und in solchcn FäHen, wo eine Korrektur der 'Ent
schcidung der Gemeinde dem Geist der Selbstverwaltung wider
sprechcn würde, überhaupt ausgeschaItet. Trotz des ungeheuren
Fortschrittes, der auf städtebaulichem Gebiete scit Erlaß des Ge
setzes eingetreten ist, hat es im großen und ganzen seinen Zweck
erfüIlt, ein Beweis Hir seinc GÜte, obwobl es dCII Nachteil hat, daß
mit seinCr Hilfe nur Straßen und Plätze festgelegt werdcn konnten,
nicbt aber andere, heute städtebaulich ebem.Q wichtig'e r"lächctl, und
'Obwohl jede Beziehung zum raummäßigen Gestalten. das doch erst
die eigentliche Bebauung ergibt, fehlt.

Durch das \VohnUnRsgcsctz soUte diesem Mange] abgeholfen
werden. Dicses Gesetz bestimmt, daß außer Straßen und Plätzen
auch Oartenanlagen, Sp1el- und Sportplätze, fluchtIinfcnmäßig fest
gesetzt werden können. Außerdem wurden dem Gesetz Bauvor
schriften hinzugefügt, durch die u. a. die Ausweisung von Wohn
und Industrievierteln möglich ist. Neben diesen Verbesserungen
wurde aber das den Gemeinden zustehende, bislJer uncingeschränkte
Bauverbot durchbrochen. Mit RÜcksicht auf die Wohnungsnot wurde
ein DispeIls eingefÜhrt für den Fall. daß ein Bedürfnis zur :Errich
hlnR von Ktein- lI!ld Mittelwohnungen besteht. Dieser erste EinRriff
in die Selbständigkeit der Gemeinden. hat sich nicht als z\\reck
nläßiit erwiesen  Vlir haben alle noch in EriIlnerullg, wie durch
diese Bestimmung nach dem Kriege ein wildes Siedeln begal1n,
unter dessen HnanzieJJen Auswirkungen heu tc noch manche Ge
meinden zu Ieiden haben. Diese Erfahrung kann uns ähnlichen Ver
suchen des neucn Gesetzes gegenÜber nicht günstiger stimmen, sie
mahnt vielmehr ZUr äußersten Vorsicht.

Der lleue Gesetzentwurf versucht nun, die bisheriRcn Bestim
mungen des fluchtlinien- und des Wolmungsgesetzes, sowie ver
schiedene Bcstimmungen auderer einschlägiger Gesetze mit den
neuzeitlichen fordcrungen des Städtebaues zu einer eiIlheitlichen
Gesetzgebung des Städtebaues zusammenzufassen. Demgemäß iiher
lJimmt er die wesenilichcn Bestimmungen zur Festsetzung von
fluchtlinien, fiihrt neu ein d n Flächenanfteill1ngsplan, enthält neue
Bauvorschriften, die das Verunsta1tungsR"csetz überflüssfg mac1lCß,
führt weiter Ilelt ein die Baulastenbücher und regelt dann noch dlc
frage der Enteignung, der Entschädigung und der Anlicgcrbeitrüge.
Die bedeutsamste Neuerung des Gesetzes ist der Flächenaufteiluu,l!;S
plan. Durch ihn soll die si1idtebauJiche Entwicklung der Gcnleinde
vorausschauend gcordnct werden. Es können Grünflächen und
Spiel- und Sportplätze, Verkehrsflächen aller Art, Bef.\tbaufIächen,
Indusirieflächen und Wohnflächen fest.lteset7.t werden, kurzum alle
Flächen, die delI heutigen Anschauungen übcr eine in wirtschaft
licher, gcsundheitlicher, vcrkehrstechl]jscher und künstlerischer kUr?:
g-esagt, in sHidtcb9ulicher Hinsicht zweckmäßi!!."cn Form eine  Be
bauungsplanes entsP!'ccfJCII. Der FJächenaufteihli1RSpIan ist a1so
nichts 311dcres, als der Nsher in den StadtbalIiimtern aufg-esteJJlc
GelIeralbebauulJ s- oder Siedlu!1 s;plan, flur mit dem Unterschied,
daß nunmehr dieser PJan rechtliche Wirkung- l1ckommen soll, w1ih
fond er bislJCr lcdtglieh ein Wt1llschplan der St8dtvcrwalhmgen
war, den sie R"ehcim hielten und den sie da11Cr J1ach Belieben dei1
Reändeftcn Verhältnisscn anpassen konnten. Man versuche sich nun



n,
,it
r
le
"
t
t
r

::i

h

Verlagshaus des BergJanu'icrJages
in Schweidllitz

GCpUl;o;t nut G_ G._Edelput7,
D.n.p

einmal zu vergege1l\\lartlgen, wie derartige Dinge, die sich dauernd
wandeln, ehe sie zu Stein geworden sind, auf lange Sicht festgelep;t
werden sollen. \Ver \\im sich vermessen, oie Notwendigkeit und
Lage kimitiger Verkehrs anlagen, die Bedlirfnisse des Bergbaues, dic
:Entwicklungsmög1ichkeiten der Industrie bei den heutigen über
raschenden Fortschritten ricI1tig vor dIlszuschauen? \Ver hat vor
20 Jahren z. B. au Flugplätze gedacht? 'Venn irg-endwü. so gilt
auf diesem Gebiete das \Vort, d,\ß alles fließt. :Eiue starre gesetz
liche restleg-urrg eines solcheIl Programmes kann daher nicht ln
:Frag  kommen, wohl können Teile des Planes. so'\veft ihre :Entwick
lung klar zu Übersehen ist und so\vcit sie spruchreif sind, festgelegt
werden. Nur in soJchcn Tcilfestsct7.ungen kanIl ein Fortschritt gegeII
über dcm jctzigen Zustand zu sehen sein. Dieser, für den Fach
maHn selbstverstäudIichell Ueber]egung entspricht aber nicht die
f'assung des Gesetzes. Zwar sagt der   3. daß dcr Plan in Teilen
oder abn im Ganzen festgetoetzt werden kauu es bc'\timmt aber
daß dies im Weg-e der OnssatzuIl.11: zn gcschch n hat,  nter gleich
zeitiger öffetltlicher Hekanntgabc der Pläne. :Ein umständliches Vcr
fahren. das bei sclteller Amvendung vielleicht angängig ist, das aber
versagen muß, wenn hänfiy;c Festlegungen lInd Aenderungen nOt
wendig werden, wie dies durch die sich stets wandelnde Materie
bestimmt \vird. Bei dcr Festsetzung: solcher flächcnaufteihmgspIäne
steht außerdcm dem Regierung- präsidenten eiu Initiativrecht zu,
d. h. er kann bestimmen, daß eilt solchcr Plali aufgestellt wird, und
\venn dieses nicht geschieht, kann er ihn selbst aufstellen lassen.
Ueber den Plan beschließt dann ansteI!e der Gemeinde dic Be
sehJußbehörde. Eine derartige Rc cIung ist uuannehmbar. \Vie kann
ein Plan festgelegt oder öficntlich bekaIJIltgernacht werdelI zu einer
Zeit, die der betr. Stadt noch !licht rcif er<:,cJ1cim? liierUber kann
aach nicht CltlC außenstehende Behörde beschließen. es handelt
sich hier nicht um eine VerwaltllIH;-ssache, sOlldern um eine
schöpferische Maßnahme, die fiir das Leben und die Enh.\.ickItIIl
der betr. Stadt von weittragellder Bedeutung ist !lnd Über die sie
das Bcstimmungsrechi in der liaud behaltcn muß. Was würde man
dazu sagen, weun ein Gesctz versuchen wollte. die Entwicklung
eines industriellen oder sonstigen Großbetriebes eiuer Bcschluß
behörde zu unterwerfe tl odcr durch sie yorschrcibcJI zu lassen? Bei
der Aufste!lUll& de:, nächenauiteilungsi)lalles 1st die GCI1lcl11de ver
pflichtet, die Bediirfnisse dcr \Virtschaft, des Verkehrs, der Landes
kultur, der ölfcI1tlichctl Gesundheitspflege und der Naturdenkmal
und fIeimatpfle.Q:c zu beachtc\1. Trotz diescr außerordentlichen
vie1en Dinge, die zwar an sich Sclbstverständlichkeiten enthalten,
sind bei den Vorarbeiten die l cicIt3bahrIgesclIschaft, die KlcilIbahn
verwaltung, die LandeskuJtur-, forst-, \Vasser- und Bergbaubehör
den, sowie die für das Gebiet zusiäudigen Vertretungen der tarH
fähigen Gewerkschaften dcr Arbeiter UIld Angestellten zU hÖren,
denetl bis zur Genehmigung der Eillspmch bei der BeschllIßbehörde
ZllSteh1. Bei dcr AufzähInng- diescr Bcstil1l!11tl!lgen IilUß man ilnwiI!
kiirJich fragcn: \:VOZLI sind dann cigcnllidl noch die städti::.cJ1C!I Kol
legieu erforderlich? GJallbt mall, auf diese \'leise praktischen

505 --

.Entwurf \lUd Ausfühnlllg:
Huta lloclJ.- uud Tiefbau
Ah"i.-Ges., Bresli1u 1

Städtebau treiben zn können? Die Sclbstverwaltungsorgane der
Städte werden hier als Iuteres.::.enten angesehen und ihnen andere
111teressentengruppen gleich bewertet und im Abwehrkampfe gegen
Übergestellt. In diesem Kampf will dann die R.egierung die Ent
scheiduIl  treffen. Ein ung:lauhlicher l(üekschritt gegenÜber der
großen V'lcIsheit des alten rluchtliniengesetzes. lind weIche VCf
gen dung von Arbeit, Zeit und Geld!

Durch die F.infÜhrung des flächen<J.uftci1uJl\;splanes könnten sich
in der bisherigen Gesetzgebung- Vcrcinfachung-en ergeben. So gibt
es z. Zr. außer dem f'luchtlinieugesetz noch ern AnsiedJungsgesetz,
das dann L;lIr An\VcndnlIg kommen kann, wenn Fluchtlinien. nicht
bestchcII. Das Verfahren 1st sehr umständlich, Wr Smdtgehfete
überhauPt falsch. Man sollte meinen. daß fit dcm Augenblick, in
dem jetzt ein FlächenaufteiJungsplaü vcr!augt wird, das Antoiedlnng s 
gesetz ftir solche fälle nicht mehr in Anwendung kummen braucht.
Das wäre zum mindesten cin venvaJtungsiechnls(:l1Cr l'"ortschritt.
Aber weit gefehlt! Trotz des FlächenaufteiIulllt:m]anes soll das um
ständ[[che AusiedlrtTlgsgesetz auch fi!r Stadt cbicte !loch bestehen
bleibcI!.

Es kOIllmt aber noch schlimmer. Bei dem Entwurf eines solchen
in die Zukunft weisenden Ctitwiclduugsplanes können die Sttidte
sc!bsh-erständlich nicht an ihren Grenzen liaH machcll, sie müssen
Nachbargebiete einbczichen, die zur Erzielung eines organi chen
\Virtschaftskörpers und zur GetotaItul1.1C eiltcs Gesamtplarres erfor
derlich sind. E", ist selbstverständlicl1, daß die Rechte dcr betrof
fene!! Nachbargemefnuen dabei irgendwie geskhert werden miissen.
Ebenso selbstverständlich ist es aber wobl, ddß fÜr die cndgiiItige
Gestaltung des Planes die Mlltterstudt ausschla.ggebcnd sein muß.
Der Gesetzentwurf hande1t aber <lnders. Allch llier wird das 111i
tiati\Techt dcr Gcmeinde durch aUe !11og1khen BestimmuugctI ein
geenKt. so daß cs zur Bedetlturrgslos[gkcit herab inkt. Das Gesetz
bestimmt filr den Fall, daß eine Gcmeitlde die gemeinsame Fest
setzung cilics PlaIles nicht vornehmen kann, LIl1d das wird der Nor
maIfaH sein. daß der J<:eRiernJlgspräsident bcrtchtj, t ist, einet! Aus
schuß mit der Vorbcrcitung und fest:.ctZl111.Z eines Pla!leS zu be
trauen. Dieser Ausschuß setzt sidl Zl1sannnen aLlS Vertretern dcr
Gemeinde lind Kreise, deren Zahl der Regierungspräsident be
stimmt, allS Vertretern dN Pro\'llIz und der  nmtIichclI, scholl
frÜher gcnanntcn Behörden und Bcntfwettretungen, die aI1
Stimmrccht haben. Es wird also nonna!erwci3e' dcr fall
daß dic Stadt, tIm deren Erweiterung Cto sich handelt. gesetzlich in
die Minderheit gerät und den :Einfiuß auf die Ge ta1tung ihres
eigenen Elltwicklungplanes verliert. \Veigcn sie sich aber, :m einern
derartigcn unmöglichen Veriahren Vertreter etltscudeu, sokunl1
der Regierungsprasidcnt sogar seinerseits Vertreter be
rufen. Daul1 Ist dic Stadt\'erwaIttUIj; u. U. ausgesdmltet.
Das To1Iste aber ist, daß, 'welIIl a]s 'Ver\VaItungs
verfahreHs ein Plau gegen delI WiIlcI1 70lH f'est
sctzullR gelangt, sie schließlich noch die aus sich
Cr eb0!lde Enisehädigmn:; nl tragc!! h:.:t 'lud Vl'1
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langeH dcr Grundstückseigcntiimer ge en ihreu \-ViIlen noch ge
wisse Flächet! ankaufen muß.

Ich glaube, daß jedem, der praktisch mit städtebaulichen Maß
nahmen zu tun hat, klar ist, daR diese Wege nicht zum Ziele führen
und daß sie uichb weniger uJs eine Hilfe und Stütze für die Städte
sind. Auf der einen Seite wiIJ das Gesetz durch den f'lächenauf
teillltI splaIl den GemciHdcn die Mittel bietcn. ilrn ihr Wachtsum
nach klaren Gesichtspu1Ikten entscheidcnd .zu beeinflussen, auf der
anderen Seite ist man ängstlich besorgt, die Machtbefugnisse der
Selbstverwaltung ja nicht größer \verden zu lassen, ja, man yer
sucht sogar, ihre bisherigen Rechte noch weitg-ehend einzuschrän
ken. Den Gesetzgebern ist offenbar vor der a1:lgemeInen Anwendung
solcher Bestimmuugen seIbst bange gewordcn, denn in zweiter
Lesung wurde dic HcstimnlIIng" eingeWhrt, daß die Festsetzung von
FIächenaufteilungsplänen HUf dann in rra,l{e kommt, wenn sie zur
Befriedigung eines öffentlichen BedÜrfnisses dienen. J-:in öffentliches
Hedtirfnis aber wird nur als vorliegend erachtet bei Großstädten
l1Ild bei Gemeinden, wo cille starke industrieHe oder bauliche Eut
wickhmg variieRt odcr in Kürze zu erwarten ist. Erinnern wir uns
des alten f]l1chtJinjengesetze . \VievieJ ejtlfacher hätte der Gcist
jenes Gesetzes die e fraKe geregelt. Es hättc wahrscheinlich he
stimmt, daß der FläcJlCnauftcihlllRslllan, wic der Ge!leralbebanungs
und SiedlulIgsp[aIl, ein WU!1schplan b1eihcn muß und daß nur Teile
davon, soweit sie spruchreif sind, zur Festsetzung gelangen können.
Zur ihrer Darchführung wUrde er ein Verfahren eingeführt haben,
das dem fJuchtlinien- oder einern SotIsti.l!:\:m PlanfcststeHungs
verfahren ähnlich ist, bei dem die Gemei!Ide ganz VOll selbst die
Staatsbehörde, soweit sie in Fra e kommt, zu höreu hat. Die
Bürger l:haft aber hätte durch die Beratung in den  tädtischen Kol
legien XCllligend Gelegenheit, dazu Stellung zu nehmen, außerdem
hätte zum anderen durch die öffentliche Auslegung des Planes jcder
maml das Recht, :Einspruch zu erhebe!!. Das i$i cin klares, ein
wandfreies auf der :Erfahrung und UehcrJieferung fußendes Vor
gehen, das' zu frühe BeJastnngcIl vermeidet und daher feichter eille
Aendernll},; l1ud Anpassullg zuläßt, kurz cin Verfahren, das Zeit- und
Geldcrsparnis he deutet und das allein praktisch :Erfolg verspricht.
Aber diese ganze I-'estsetzung hängt  olatlge in der Luft, als nicht
durch eiIl Reichsgesetz fe tgeJegt ist, daß EntsclHidigungeI1 aus Be
schränkungen des Grundeigentums nicht in Frage kommen. Der
Gesetzentwurf geht zwar von diesem altpreußischen Standpunkte
aus. Diescr Standpunkt ist aber sehr umstritten. Ich erinuere an
einen Aufsatz des Herm Oherlandsgerichtsvräsidentetl Meyer, Celle,
der bisher unwidersprochen darlegt, daß auf Grund dcs Artikel5 53
der ReichsverfassIlng jede Einschränkung des Grundeigentums als
:Entcignung angesehen werden kanrl und dann AnsprÜche auf Ent
schädigungen zugebilligt werden müssen. :Ehe aber diese Frage
nicht reichsgesetzJich geklärt ist, müssen die Städte die Festsetzung
von flächclJaufteilungspiänen ablehnen.

AehnJich wie beim Flächenaufteilungsplan ist abcr auch das
:;:anzc Übrige Gesetz mit Bindungen nnd BeschrälIkunge!J durch
flochten, dje die Tätigkeit der Gemeinden ulJter dic Befehlsgewalt
der Regierung stellt, auch dort, wo es sich in dem Gesetz nur um
Uebernahmc bisheri er BestimmulI}.';ell handelt. Auf aUe diese
Punkte im einzelnen einzugehen, ist nicht die genLigende Zeit. Ich
werde aber doch noch prORraJ11matisch die wichtigsten Einschrän
kungen uud ihre Auswirkungcn anführen. Auch bei der Festsetzung
der eiguntHchcII",.fIucht1illicn saH nunmehr dem RegienII1gspräsi
denten ein Eingriffsrecht zustehen. Der Re ieru!lgspräsidcnt kann,
wie hei dem flächena.ufteiIutU-:-spJan, im Falle dcr Weigerung die
feshetzttng: von fluchtlinie 11 auf Kosten dcr Gemeinden nach :Ein
l.ichlltl;.: einQ-S Kostenvorschusses selbst vornehmen. Beim Lesel1
dieser Be timmung ist mal! verslIcht anzunehmen, daß die Gemein
den ganz renitente Gesellsehaftell sein müssel1, die nur durch die
stärksten MäßregcIn zur StaatsraisolJ ZI1 bringen sind. Volelch eilJ
Rückschritt gegen das alte fluchtliniengesetz. Glaubt man die Liebe
zur Regierung durch :-,olche ßestimmungelI erzwingen zu kÖflnen?
WohiIl soJJell soIche Bestimmungen letzten Endes führcn? :Ent
weder  je kommen nie ZUr Anwendung, dann sind sie erst rccl1t
überflÜssig, odcr auer sie führen zu Zank und Streit und damit zur
Zerriittung der Gemeinde oder der Staatsautorität, je nachdem, wcr
in einem solchen Kampfe Sieger bleibt. Durch einc andere-Be
stimmung wird fesij(clc L, daß die fe t etzut1  von fluchtlinien, die
dem Nal:hbarortverkehr diclren, !lunrlwhr der Zustimmung des Re
gierungspräsidenten bedarf. Bei Verkehrsbiindcrtl, die tiber einen
J egicrulIg bezirk hiIrau gehell, tritt al] seine SteIJe der Oberpräsi
deut. Wie sagt das alte Gesetz: so schJJcht? "Die Gemeinde
vorstände habe!1 sich zu vcrsWtrdigcu!" Das Bauverbot, das bisher

einzig wirksame Mittel, um den wilden ungeordneten Anbau in ge
regelte BahneIJ zu 'lenkcn unddic Bcsiedc1ung an die :Erfüllung un
entbehrlicher hygienischer Forderungen zu binden, wird einge
schränkt und seine Mitwirkung der den Staatsorg ncn untcrstel1tcn
Baupolizei eingeräumt, die Entscheidung nicht mehr der Gemeinde,
sondern dem Bezirksausschuß überlassen. Damit ist das Rückgrat
der Selbstbestimmung der Gemeinde über ihre bauliche Entwick
lung ge'trochen, sie wird der Befehlsgewalt außenstehender Mächte
unterstellt.

Bei der Festsetzung der Baustufen, d. h. bei der Bestimmung,
welche Gesl:hoßzahl und Flächenausnutzung beim Bauen zulässig
sein soU, war die Gemeinde bisher nur all die Genehmigung der
Regierung gebunden, da der Erlaß von Bauvorschriften immer noeh
als eilI staatliches und iJicht als ein kommunales Recht gilt. Nun
mehr wird aher besHmmt, daß, wenn die Gemeinde ure Baustufe
ändern wiil, etwa dahingehend, daß eine größere Ausnutzbarkeit der
Grundstiicke zugelassen werden soll, so  tcl1t jcdem das :Einspruchs
recht bei der Beschlußbebörde zu. An sich gehören Bauvorschriften
und BebauullR"splan zusammen. Die preußische Gesetzgebung be
handelt aber die FJuchtJinienfcstsetzung als Gemeindeangelegenheit,
den Erlaß der ßauvorschriften als Staatssache. :Ein richtig ver
standenes Städtebaugesetz, das modernen Gesichtspunktcn Rech
nung tragt, müßte mit diesem alten Zopf brechen und die Baupolizei
endJich der SeJbstverwaltun.l; Überweisen. Dadurch würden sehr
viele Bestimmung,'1J des Gesetzes und besonders die Handhabung
einfacher, denIt es kÖ1Juten dann mit den Planfestsetzu.IlgSverfahren
die jeweiligen Bauvorschriftetl durch die GemeiIlde erJassen werdcn.
Der Ranze Städtebau würde beweglicher Ilnd damit a!lpaSsungs
fähiger. Die obige Bestimmung, nach der bei Acnderung der Bau
stufen, soweit sie eine Rrößere AIISI1utzun  bedingen, :Einspriiche
zulässig sind, über die eine andcre Behörde entscheidet, zeugt da
von, daß der Sinn duer stadtcbauIichen Entwicklung garnicht ver
stande!1 ist, denn, was bedeutet schJießlich städtebauliche Entwick
Jung'? Sie bedeutet doch nur den Uehergang vom land1ichen zllm
vorstädtischcn und schIieHlich zum städtischen Charakter. Diese
Entwicklung kann marI nicht abhäng'if::' machen von xbeJiebigen In
teressenteneinspriichen. Hier muß die Gemcinde als Selbstverwal
tungskörper wirklich allein bestimmend sein, so!! praktische Arbeit
geleistet werden. So sehen wir überaIl nicht nur keinen Fortschritt,
sondern einen ausgesprochenen RÜl:kschritt in der BetätiRun  der
Gcmeinden.

Die Erörterungen £iher eine Kfllndlcgende Verwa!tungsreforrn
haben geradc in Jetzter Zeit die UcffentIiehkcit in hohem Maße
beschäftigt. Auf allen Seiten ist man sich darüber klar, daß nur
cine weitgehende Dezentralisation, eine weitgehende UehertraRung
von Verwaltungsaufgaben auf die Selbstverwaltungskörperschaften
der einzig gangbare Weg ist Vereinfachung, VerbiIligun,l{ Hnd Be
schleunigung des VGrWalLullgsbctriebes sind ntIr möglich, wenn man
statt langatmiger Berichte die :Entscheidung den Stellen anvertraut,
die die enge örtliche Fühlung mit der Bevölkerung besitzen. Aber
der neue Gesetzentwtlrf ist gerade das Gegenteil diescr Erkenntnis.
Selbst wer den Gesetzentwurf mehrere Male durcharbeitet, ist sich
nicht klar darÜber, wer bei den vielcn Beschwerden, AnhörunRCt1,
feststeIlungCl1 usw. < immer :lnständig ist. Einmal ist die Rede VOll
der Ortspolizei, da!!n vOITI Regierungspräsidenten, dann vom Ober
präsidenten und dann VOll dcr Besch!ußbehördt. Es sind dcr Lan
deskonservator, alle möglichen Staatsbehörden, die Interessenten
vertretungen der Wirtschaft und Arbeiterschaft 211 hören, kurzum
eine Erschwernis in verwaltungstechnischer HiIl$icht ohnegleichen.

Bezeichnend ist in diesem ZnsammcnhaIt!{e auch die bei der
zweiten Lesung nell eingefügte Bestimmung", nach der, welHl bei
der Festsetzung von FlächenauftciIuugsplänen für einzelne Grund
slÜckscig-entilmcr Härten entstehen, dje Gemeinde Baeh Ablauf von
funf Jahren auf Verlangen des Eigentümers verpflichtet selll soll,
die Grundstücke anzukaufcn oder zu e!Jteignen. Ein solchcr Zwang
muß dic Gemeinde in schwere Konfllkte bringen. Auf der einen
Seite hat sie die Pflicht, auf weite Sicht die notwendigen PIanfest
setzungen zu treffen, auf dcr allderen Seite steht der Druck und die
Drohung, scholl nach einer kurzen Zeit außerordentlich vielc Bar
aufwendunj{e!l Hir Grundstückankäufe machen zu müssen, unter Um
ständen gegen ihren WiIIell auf Grund eines Diktates des Re
gierungspräsidenkJI. Eine solche Bestimmung bedeutet eine schwcre
ffcnunung fÜr die .entwieklun  der Städte und muß dazlI fOhre!!', daß
wichtige Aufgabeu aus furcht vor vorzeitiger finauzicUer Belastung
u!1CrfülIt bleibcII. Auch sonst sinG noch eille Anzahl Be.stimm!ln eJJ
vorhanden, z. B. übcr dCI] Baumschutz, übcr AnIicgerbciträße, FüJJ
fll!l.l( der BalIlastcul)iicher usw., die einc .Einschränkung der bis



e herigen Rechte odcr eine erneute Belastung der Gemeinden mit
sich hringen. Immerhin sind diese Bestimmungen untergeordneter
Natur, so daß ich nicht weiter auf sie eingehen will. Es kam mirm
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darauf: an, das, aus dem Gesetz heratlszuschälen, was die Gemein
den in ihren bisherigen Rechten oder in der kÜnftigen Betätigung
hesonders beeintrachÜKt und schädigt.

Eine Musterwohnung der Diisseldorfer Stadtverwaltung
Durch die Architekten B. D. A. und D. \V. B. Schmalhorst uuJ

Mohr, hat die Stadtverwaltung Düssddorf in der von der BürD
hausgeseJlschaft m. b. H_ errichteten viergeschossigcn vVohnhaus
gruppe nenriettenstraße eine Musterwohnung schaffelllassel!. Bei
einer Iiaustiefe ....on nur 10 m bestehi diese Wohnung aus 2 l?äu
men  Wohnküche und Nebenraum und bietet, wenn auch hci be
scheidener Raumgröße, eine gute \Vohnmö lichkeir. \!Velin dic
Wohnküche auch als ungcnügend Wr die heutig-en großstädtischen
Ansprüche verurteilt wird, so hat dies doch nur bei der bishcr üb
lichen, zum ""rahnen ungeeigneten latl.!<:Kcstreckten FOTm dieses
Raumes seine Berechtigung. \Vo eine Teilung- der \Vohnkliehe in
Koch- und \Vohnraum stattfinden kann, \vird immer - \yie auch
im vorHegenden Falle - eine glücklfchc Lösung dieser Frage er
zrelt wcrden können.
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Um das Eindringen der Kochdtinste in die vVohnkü-.:he zu ver
hindern, kann durch eine Schiebetür der Kochten Yom Wohnraum
getrclmt werden. Ist Beaufsichtigung VOn Kindern nötig, wird dic
se Tur besser in Wedall kommen. Iu dem Kochteil sind alle nö
tigen Gebrauchsgegenstände in z\Vcckmaßiger Reihenfolge unter
gebracht. Der Kiichenherd ist cds Gasherd aus.e:cführt. :Ein Fenster
gibt dem Gasherd mit der Anrichte .sowie der danebenliegenden
Spülvorrichtun?; geniigend ffeUigkeiL Außerdem kör:nen durch
vorübergehcndes ()eHnen dieses Fensters die auftretenden Koch
dünste sehr gut abgeleitet werdcn. :Eine elektrische Dcckenbe
leuchtung in der Kochnische erhc1Jt deu Raum.

Die Einrichtung" dcr 'VohnkLiche besteht ans ei;ICIIJ \Ya chc
schrank mit einer Sofabank, die sech  abnehmbare Polstcr hat.
davor ein Ausziehtisch mit vier StuhlcIJ nnd einen Geschirrschrank
nebst darüber befindlicher GläscrvHrJne. Die Beheizuo,,'; der \\loh
Illmg erfolgt durch eine Zcntralhefz!ll!,,;sanlagc,.

,
I
it
I,"

Eine Badegelegenheitist iII dieser Wohnung nicht vorgesehen,
da die große Siedjung ein eigenes Badehaus besitzt.

Die beschriebene Musterwohnung ist einem mit zahlreichen
Abbildungen versehencn Werke des Architekten Kr. liuneke
Düsseldort entnomrncn, das dcmnachst unter dem Titel "Düssd
dorfs bauliche Entwicklung wahrend der Nachkriegszeit.. im Ver
lag von Otto Titz-Düsseldorf erscheil!t. BI.

Verschiedenes
Grl1nctriB df"r  [ust!>f\\ohmmg lief Dü!;sddorief Stadnet\\>11tuug

m

R,underlaß des MfV. vom 28. August 1928, betr. ffolzhau.sbauten.
Vom Deutschen NormenausschuD sind unter Diti 1990 Gütevorschrif
ten für Holzhäuser herans.!;c;::-cbeu und veröffentlicht \vorden. So
fern von Gemeindcn und Gcmeindcvcrbärrdcu die Bezuschussupg
von W olmhaushautcn aus Molz auf Grund dcr Richtlinien für die
Verwendung des für die NCtibaut<itigkeit bestimmteu Anteils am
ffauszinssteneraufkommen hcabsicJui:Si ist, sind die Gli1:cyorschrif
ten fÜr Iiolzhäuser zn beachten. Das Din-Blatt J990 kann \.om
Beuth-Verlag-, G. m. b. Ii., BerJin S 14, Dresdener Straße 97 bc
zogen 'werden, desgJ. von unserer Bl1chharidIUlI). .

Runderlaß des MfV. vom 2. September 1928, betr. Arbeitsschau
für Kachelöfen und  herde. Nach deu von der tIeiztechnischen Lan
dcskommission für das OfclIsetzerg-ewerbe aufgestelltcn Grund
sätzen für Kachelöfen und Herdbau, mitgeteilt mit .Erlaß vom 23.
\Febrnar d. J. - II 11. 84 -, ist das Rohr der Kachelöfen mit einer
Drosselklappc zu ,"crsehet!, weil sonst trotz dichter Oefen und
OfenuJren ein erheblicher Teil der Ofenwärme durch das Rauch
rohr verloren geht. Zur Erzielnng eines sparsamen und wirtschaft
lichen Betriebes ersuche ich daher, bei Durchführung der Arbeits
schau tÜr Kachelöfen lind -herde darauf zu achten. daß die Kachel
öfen sowie die Kachelherde in den mit öffcntlichen Mitteln unter
stützten \Vohl1hausbaIltcn mit vorschriftsmäßigen Rauchrohrdrossel
klappen yersehen werden.

Erlaß betreifend die tlandhabung der fluchtlinienpoJizei in den
Gemcind:n mit staatlicher Polizeiverwaltung. Im Einvernehmen mit
dcm Herrn MiI1i tcr des Inneru ordne ich hiermit an, daß in den
Orten mit .staatJicher Polizeiverwaltuug, in dCJICI1 die \Vahrnehmuug
dcr in   1 Abs. 1 ul1d 2 und S 5 des BaufluchtIiniengesetzcs auf
geführten polizeilichen BefuRnisse, d. h. die sogenannte Flucht
linienpolizei, kommunalen PoIizeibelIörden zusteht, die staatliche Po
Jizeibehörde wegen der von jhr wahrzunehmenden verkehrs- und
gegebcnctlfalIs feuerpolizeiiichen Belange vor der Zustimmung der
kommurlalen Polizeibehärde zu den Fll1chtlillienfestsetzl1ngen von
dieser zu hören ist. Wenn die kommunale Polizeibellörde etwaigen
:Einwcndungcn dcr staatlichen POIl7.eibchörde uieht beitreten zu
könncn Rlaubt, ist die Entscheidl1I1J; des Regierungspräsidenten, im
Gebiet des Sicdh!nkSVerbandes Ruhrkohlenbczirk des Verbands
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präsidenten. iu der Stadtgemeinde Berlin meine :Entscheidung an
zurufen. Der preußische Mjnister ffir Volkswohlfahrt. In Vertre
1:Un : Schcidt.

Wettbewerb
Riga. Der Verein der Yolkshäuser Lettlands schreibt einen

internationalen \Vettbewerl) zur .!:rlangung von .Entwürfen Wr ein
VoJkshaus alts. Bauplatz 5700 qm. An Prei eH sind ausgesetzt:
3400 ?400 ul!d 120:1 Lar (100 Lat = 80,95 RM.) 2 Ankäufe zu. je
500 L;t. Im Prcisgerichr: 111 . J. Jagars, Leiter des Rigaer Bau
amts; P. Dreiimans, Stadtoberarchitekt; Professor E. Laube; Archi
tekt ti. MehJbart. UIItl;rla(en sind vom Verein für Volkshättser
Lettlands zu Riga. Tcrbatas iIIa 64, zu erhalten.

Wettbewerbs-Ergebnis
Stargard. Bei einem engeren Wettbe\verb iiir ein Dienstgebä!ldc

fÜr das Mccklenburg-Strelitz'sehe Amt Stargard wurden die Ent
würte der Architekten B.D.A. l.....lohr und Weiclner. Berliu-Charlot
h Itburg LInd DipJ.-In . \V. Siegen, Rostü(:k GebJsdorf ausgezeichnet.
Für dic Ausfühmng: wurde der Entwurf der erSlcren \'om Preb
gericht empfohlen.

Schul angelegenheit
Die Leipziger Bautechnischen Vorlesungen beginner.. am 15. Ok

tober wieder in der Staatsbauschule Leipzig So 3. Kaiserin-Augusta
Straße 32. Die Vorle::.un:-;c!l bieten beste Gelegenheit zur t:nvei
tenmg und Vertiefung dcr BilduIi.2; des Baufac1unanIls. Gelesen wird
über: Neuzeitliche liolzbauweisen: Statik und Festigkeitslehre;
Eiscnbetonbau; Aus der Praxis deo:; moderne tI Städtebaues: Bau
veranschlagen: Rechiliche und wirtschaftliche Tag-esiragen des ßau
gewerbes; ZweI Arbeitsg-emeiHscllaften tiber wirtscJJaftliche lind
rechtliche Themen: Beskhtig:urlgt;!l u!!d hervorragen
der Gebäude. _ \Vei1:ere Einzelheiten sind aus Vor!e:mngs-'
verzeichnis zu ersehen, das im GeschäIts:z:iultllcr der Staatsbau
schule kostetlIas abge cbe[l wird.

Jubiläen
Chemnitz Sa. Am 1. Oktober 1928 kOlIIlte die Spczialfirma fÜr

Schornstcil1oau und DampfkesseleinmaLIcrLmgen ficrrmann &. Voigt



maHIl, In]l. Bruno Hernnann, fCI!crungstechniscl1es Baugeschäft,
Drcsdener Straße 47, allfcin 30 jähriges Geschäftsbestehen z1lrück
hHckcu.

ffolzhausen bei Lcivzig. Am 2. Oktober 1928 fcierte die Firma
A. Krautzhergcr &. Co., G. m. b. H., Spezialfabrik Wr Spritz-Ap
pal ate und -Anlagen, tiolzhausen, ihr 25 jähriges ße!::otehen.

.M.ühlhausen Thür. Das Straßeu- und Tiefbaunnternehmcn Wil
beIm Becket, ,hier, konnte vor einigen Ta.\{en auf ein 40jähriges
Bestehen zurückblickcn. nie Firma, die bis 7.U Anfang d. J. von
dem Uriinder geleitet wurde, wird jctJd \'Oll dessen Söhnen weitcrg-cfilhrt. .

Plauen i. V. Am 30. September 1928 feierte der VogtIändische
.Ingenieur- und ArchHektenverein seill 50 jahriges Bestehen.

Siegmar Sa. Am 1. Oktober 1928 feierte die nrma Baumeister
Emil OoIdberg, hier, ihr 40 iähri.i;es Geschäftsjubj[äum.

Persönliches
PreitaI Sa. In der Stadtverordneten::.itzung wurde der Stadt

baudirektor von Zwickau, Palll Bock, ZlIm Stadtbaurat Freitals
- ein neu errichteter Posten - RewählL

Ratibor. Am 29. September hegir!g Hen Stadtältester, Stadt
rat Baumeister Geor.z Lüthge, überlllcister der Maurer- und Zim

scincll 70. Geburtstag, der ihm vieJe, wohlverdiente
Ehrungen Ghickwiil1sche brachte. Besonders ehrte ihn seine
Vaterstadt Ratibor dadurch, daß sie ihn zum EhrcnbÜrger ernannte.
Mögen dem Jubilar noch manche Jahre segensreichen WirkeIls und
Schaffens in alter Frische und Gesundheit beschieden sein.

T odeslällc
Danzig. Im Alter von 58 Jahret! verstarb lierr ßaugcwerks

meister Pau! Ekhholtz, welcher von dem Vertrauen seiner Kollegen
zum Obetmeister der Danziger Bauil1I1ung, in den Vorstand des Ar
beit ebervcrballdes fiir das Hoch- und Tiefhaugewerbe im Gebiete
der I rcien Stadt Danzig und in den Vorstand des. Arbcitgeher
schutzvcrbandc<; berufen wurde. Sein ganzes Könncn und Wissen
stellte er stets in den DitIIst des Baugewerbes.

Leipzig. Im AHer von 75 Jahrcn starb am 30. September 1928
der Geheime Hofrat und Baurat Georg \Veidenbach. Er war Be
gründer der Firma WeideJJbach lind später Mitinhaber der fjrma
Weidenbach &. Tschammer. --- Baurat vVeidenbach hat die Andre:.t<;
kirche in Leipzig und das Gebäude der Erbländischel1 RitterwBank
am Bliicherplatz erbaut. VOll scincn auswärtigen Bauten fanden
twei evgl. Kirchen in Düsseldorf, die Lutherkirchc ill Plaucn Ilnd
die LukasJ{irchc iu DresdeIl viel Beachtung.

Bücherschau
ABe Faehhürher, atH'h dje hie-r sinu uuren (IngererJ
:N e 11 ein g e g a n ge n e TI ir e 11 er, die Be l1rP('hull!;

folgt dieselbe n ch.

zu beziehen
ofol"t uforgt

Anweisung für Mörtel und Beton. Dentsche Reichsbahn w Gese]l
schaft. Preis 4, -RM. Verlag Wilhelm Ernst &. Sohn, Berlin W 8.

Der Weg zur Farbe, ArbcHs.\(emeiuschaH der Vier. Preis 15,
RM. Verlag fachblatt der Maler, tiamburg. Alster-Tcrrasse 10.

Der Bauhandwerker Reden (,fld Sprüche, VOll o.tto Kaufmann. Ver
lag WilhcJm Sprödc, Magdeburg-. I otllc!lseer Strane J.

Die neue Volksschnle in Celle. VOtI Otto Hacslcr. Preis 3,- RM.
Verlag Emdert &. Schlosser. frankfurt a. M.

Kleine  Statistisches Taschenbuch. Städt. Statistisches Amt. Brcs
lau 1, Stadthaus.

Landwirtschaitliches Bauwesen. VOn Arch. Adalbcrt I"leinzc. Preis
6,50 RM. Verlag M. ll. lf. Schaper, lfannover, Marienstraße 8.

Schulturnhallen, von Dr. Ing. Delius. Preis 4,- RM. Verlag Wil
helm bnst &. Sohn, Berlin W 8.

Stahl überall. Heft 9. Beratungsstelle Hir Stahlverwendullg, Dus
s8Jdori, St3hl!1Of.

Statik der Bauwerke. Band 1, VOll Dr. IIU . Rudolf Kirchhof. Preis
g'ch. 26,- KM. Kcb. 28 r M. V crIa  'Nilhelm Ernst &. Sohn, Ber
lin W 8.

Taschenbuch des ArbeHsrechts, von Dr. A. KaUee und Dr. Paul
Gros. Preis 7,SO RM. Verlag: für \Virtschaft u. Verkehr, Stutf.gart.

Zeitschriitcnschau
J\.lateJ'iaJblätter für Wirtschahs- und Sozialpolitll( Nr. 9. Gewerl\:

sehaftsbulld der Atlg-estcUtcII, ßcrlin-Zchlel1dorf, Schweizcrbof.
Aus dem Inhalt: ArbeHsrecht1kher I<cisebcricht über Italicn,

von Prof. Dr. Lntz Wchter: Zum Kampf um die Neuorganisation der
ArbcHsaufsJcht, VOI! WUb. Bö chc; Dic Stnlf erichtsbarkeit in Ar
beitssachen, VOll Iians Iiorbat u. a. m.
lJie SchaIltecl1niIc. I-!crausgcbe:r; DipL-In!-:". WCfIlcr Genest und Dr.

rer. pol. Iiugo StösscL Berliil. Verlag: ßmiI Zom A. G.. Berlin
S 14. Heft Nr. 5.
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Aus dem Inhalt: Ueber Ultraschalle. D[e schalltcchnischel1 Be
griff . Einheiten und formelzeichen, Verirrungcn auf dem. Gebiete
der Scllalltcchnik, Der Schwingungsdämpfer RR.P. tlud seiuc .vcY w
schiedeneIl AnwcI1dungsrnöglichkeiten, SchalJschutz im EisenskeleL1
Bau. --"
Reichsarbeitsblatt. .Herausgegeben vom Reichsarbeitsministeriunl.

BerIiu N\V 40, Scharnhorststraße 35. Verlag von Reimar I10bw
bing, Berlin SW 61, GroßbeereustraUe 17. _

Nr. 27 enthält im nichtamtlichen TeiJ u. a. folg.cnde Amsätze:
Arbeitsvermittlung, Berufsberatung und trwerbslosenfürsorge;' im
Saarg-ebiet. OeffentIicher Arbeitsnachweis und Fachvc-nnittIulU!: im
Hotekewerbe, V.,rOhIlIlUgsbau in England. Internationale Ziele auf
dem Gebiet lies BHndell\VeseHs.

Bauindex
1913 = 100

22. 8. 28   172,1
12. 9.28 = 171,5
26. 9.28::-::; 171 ,1

ßaustoüindex
1913 = 100

5. 9. 28   159,8
19. 9. 2H = 159,6
26. 9.28 = 159,4

f'ragekasten
Antwort auf .Frage Nr. 142. Das Streichen des eisernen Wasser

behälter::. mit Zemeutmilcl1 kann zweiieIlos einen richtigen Anstrich
nicht ersetzen da die Zementrnilch auf dem Eisen nicht geuügend
fest haftct. Es dürfte sich empfehlen. zunächst die l10ch auf den
l'läehen vorhandenen Mengen von Zement abzukratzen lltld alsdann
einen chemisch vöIli  indiffercnten Anstrich, wie ihn das Orkjt der
Firma Hans Iiauenschild, U. m. b. tL, lfamburR" 39. darstellt, zwei
malig aufzutragen. Das genannte Material zeichnet sich dadurch
aus, da!:l e<; im Gegensatz zu den vielfach im lfandel beHndlichen
AnstricheJl auf Teerbasis gänzlich frei von solchem ist und die Auf
lösung eine::, hoehoxydierterl Ditumc1JS in einem reinen, organischen
Lösungsmittel darstellt. Der Anstrich erfolgt anf kaltem Vv'eR"c ulId
troeknet ungemein schnell. Nähere Mitteilungen dürfte die R"enannteFirma kosteJrlos und gern erteilen. PI.

Antwort aui Frage Nr. 143. Ballen Sie "Keeders Kammeröfen
D. R. P."; diese nenste Konstruklorr ermöglicht es, daß Sie die
RolI1iw!:c direkt von der Presse in den Ofen bringen körrnen. Sie
brauchen dann keine TrockelJsehuppell uHd kE:ine JmstSPieligcn
Trockenanlagen mehr. Der Betrieb kann bei Bedarf Sommer und
Winter durchgehen und ist, da die Trocknung nichts kos.tet, be w
deutend rentabler. Eil! Versuchswerk dieser Art kanIl besichtigt
werden. SetzCIr Sic sich mit wir in Vcrbinduu.g".

Max Zicsche,
Baugeschäft und Dampfsägewerk, Dauban b. Förstg-en O.-L.

Antwort aui .Frage Nr. 144. Mitlen im lfersteHungsgebicl des
lfarzkäses wohnhaft, hatte ich verschiedentlich Gelegenheit, die ein
zelnen Schwierigkeiten bei der Käserei kennen zu lernen. - SoUte
nun im vorliel2;endeIl Falle etwa ZIl viel Natron zwischcn das Käse
gilt gemischt sein, damit der &cformte Käse scJmeIJer durch lind
durch fett wird? -- Dies ist vielfach als Fehler für derartige Er
scheinungen anzusehen. Da aber der Käse von einem Fachmann
hergestellt ist, wie besonders in der Anfra.\(e hervorg.ehoben wird,
schcivt dies ausgeschlossen zu seiH. - Sehr IHi:lI[j  liegt das Dehe!
an der Beschaffenheit der Raume. AJIem Anschein nach werden in
dem-Raume, itl dem der Käse geformt ((!Jd aufgehordet wird, irgettd
welche Sporcn von Pilzen sein, die dem Käse gefährlich sind. was
ja sehr leicht möglich ist, da ein Teil des Raumes. frÜhcr Pferdestall
gewesen ist. -- Um die Sache gründlich zu machen. rate idl zu
folgendem: Zunächst lasscn Sie den Decken- und Walldptlt;l; ah
hacken. DaIJtl streichen Sie alle Flächen mit meinem lfalls
schwarnm-Präparat, welches aUc Sporen von PiJzcu sicher abtötet.
Desgleichen ist der Fußboden recht gut mit meinem lfarzer-Uni
ver aJ nach Vorschrift zn hehandelrl. Alle feilster und TÜren sind
mit heißem Wasser und Seife grÜndlich sanber zu scheuern. lfier
nach wUrde ich entschieden als neuen Putz  tarken Lehmpntz
empfehlcn; also erst Stroh lehm und auf diesen feinen Lehmputz mit
Sehewe ulld KuhhaareI1 vermengt. Dieser Patz ist in den Käsc
räumen dem K<llk}Jntz ganz entschiedeil um Vieles vOJ'zuziehen, da
dieser die Luft milder macht, es köttnen in delI Ränmen mit Lehm
putz die zur Käsebereitung unbedingt erforderlichen Pilze sich auch
besser entwickeln, als in den KalkputzriiumcH. Am Schluß ist der
Fußboden wieder gründlich von den Spuren des Imprä,\J;nierung-s
mitteJs Harzer-Universal zu reinigen, was mit heißem Wasser und
Schrubber und schließlich mit Allsgießen von klarem kalten Wasser
sehr leicht zu bewerkstelligen ist. Mein Schwammpniparat tiarzer
Universal, kurz tla-U genannt, ist frei von jedem Geruch. es wird
versandt in Ballons mit 50 Kilogramm InhaIt, die ab hier 30.- RM.
ohnc Ballol! kosten. Bruchversicherung auf Bahntransport beträgt
5 Prozent der Reehnungssummc. Paul Ha a c k e.
Goslar a. Harz, lferstellU!lg chell1.-techn. Präparate, Mauerstr. 60.

Sctlrirtleitung: Architekt B.D,A. Kurt La.nger utld Dr..lng. Laugenbeck
belue in llre b\! und ßaurt\t. Hans nLüthg-en In Leipzig

Verl1lg: 1'3-\1] Steinke in lIreslau um! Leipi".ig.
l' IJr unverlangt eillgesalllJte Manuskripte Ubenlchmel1 wir kejne Gewahr
AlLen Zusendungen /Ln nie Schriflle!tIlUg" bitten wir R(jckporto heli".ufUgen.

J Jl haI t
Die PhysioglJomie des deutschen Iiauses, dazu Abbildungen.

Das Städtebaugesclz. - Eine Mus!erwoh!llII1g der Diisseldorfcr Stadt
verwalturrg, d8ZH Abhiklul1J:!:. - Ver chiedcl:cs. - Fn\'l.;okastet1.


